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Gremium: Landkreis Dachau 
Kreistag 

  

Sitzung am: Montag, den 29.07.2013 
  
Sitzungsort: Landratsamt Dachau 
Sitzungsraum: Großer Sitzungssaal 
  
Sitzungsbeginn: 09:03 Uhr 
  
Sitzungsende: 12:43 Uhr 

 
 
 
 
 
Status: Öffentliche Sitzung 
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Tagesordnung 
 
 
 
 
 
 

Öffentlicher Teil: 

 1.   Besetzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Dachau 
  
 2.   MVV-Gemeinschaftstarif; 

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion (Kreisrätin Klaffki) vom 11.03.2013 zum MVV-
Tarifsystem 

  
 3.   Hochwasserschutz; 

Antrag der FW/ÜB-Kreistagsfraktion (Kreisrat Peter Gradl) vom 08.06.2013 
  
 4.   Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP); 

Stellungnahme des Landkreises Dachau im Rahmen einer erneuten Anhörung zu 
den Änderungen des LEP-Entwurfs (LEP-E) nach Zustimmung des Bayerischen 
Landtages (Stand 20.06.2013) 

  
 5.   Satzung über die Seniorenvertretung für den Landkreis Dachau 
  
 6.   Neugründung Tourismusverband Oberbayern München e.V. 
  
 7.   Weiterentwicklung der Gymnasialplanung; 

Errichtung eines vierten Gymnasiums im Landkreis Dachau 
- Antragstellung beim Freistaat Bayern (Antrag der CSU-Kreistagsfraktion vom 
10.05.2013) 
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Tagesordnungspunkt 1  
 
Besetzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Dachau 
    

 
 
Beschluss: 
 
Herr Tobias Rother wird von seinem Amt als stellvertretendes beratendes Mitglied 
des Jugendhilfeausschusses entbunden. Für seine Arbeit werden ihm der Dank 
und die Anerkennung des Kreistages ausgesprochen. 
 
Auf Vorschlag des Erzbischöflichen Jugendamtes München und Freising wird Frau 
Susanne Deininger als neues stellvertretendes beratendes Mitglied des Jugendhil-
feausschusses bestellt. 
 
Herr Dr. Herbert Kaltner wird von seinem Amt als stimmberechtigtes Mitglied des 
Jugendhilfeausschusses entbunden und als stellvertretendes stimmberechtigtes 
Mitglied in den Jugendhilfeausschuss bestellt. 
 
Auf Vorschlag des Kreisjugendrings Dachau wird Herr Stephan Kauschinger von 
seinem Amt als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses entbunden und als stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeaus-
schuss bestellt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 51 
Ja-Stimmen: 51 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 2  
 
MVV-Gemeinschaftstarif; 
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion (Kreisrätin Klaffki) vom 11.03.2013 zum 
MVV-Tarifsystem 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen. 
 
2. Herr Landrat Hansjörg Christmann als Vertreter des Landkreises Dachau in 

der MVV-Gesellschafterversammlung wird beauftragt, sich für das Einführen 
einer innovativen Tarifstruktur mit einem modernen elektronischen Vertriebs-
system einzusetzen. 
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3. Anschließend ist darüber von der Verwaltung ein Sachstandsbericht im Kreis-
ausschuss des Landkreises Dachau abzugeben. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 53 
Ja-Stimmen: 53 
Nein-Stimmen: 0 
 
Der Vorsitzende dankt Herrn Specht und verabschiedet ihn. 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 3  
 
Hochwasserschutz; 
Antrag der FW/ÜB-Kreistagsfraktion (Kreisrat Peter Gradl) vom 08.06.2013 
    

 
 
Der Vorsitzende stellt Kenntnisnahme von der Berichterstattung fest. 
 
 

Tagesordnungspunkt 4  
 
Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP); 
Stellungnahme des Landkreises Dachau im Rahmen einer erneuten Anhö-
rung zu den Änderungen des LEP-Entwurfs (LEP-E) nach Zustimmung des 
Bayerischen Landtages (Stand 20.06.2013) 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beschlüsse aus den einzelnen Kapiteln als 

Stellungnahme des Landkreises Dachau im erneuten Anhörungsverfahren 
dem STMWIVT zuzuleiten. 

 
2. Die Verwaltung wird zudem ermächtigt, dem Staatsministerium für Wirtschaft, 

Infrastruktur, Verkehr und Technologie mitzuteilen, dass der Landkreis Da-
chau darüberhinaus ergänzend alle Einwände aus der Stellungnahme vom 
21.09.2012 und 09.01.0213 vollumfänglich aufrecht erhält, sofern diese vom 
Landtag nicht berücksichtigt worden sind. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 52 
Ja-Stimmen: 43 
Nein-Stimmen: 9 
(bei kurzzeitiger Abwesenheit von einem Kreisrat) 
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Tagesordnungspunkt 5  
 
Satzung über die Seniorenvertretung für den Landkreis Dachau 
    

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Seniorenvertretung für den Land-
kreis Dachau in der nachstehenden Fassung neu. 
 
 

Landratsamt Dachau 

 
 
 

S a t z u n g  auf Grund Art. 17 LKrO 
 

über die 
 

„Seniorenvertretung für den Landkreis Dachau“ 
vom 16.11.1990 

geändert durch Satzung über die Änderung der Satzung 
über die Seniorenvertretung für den Landkreis Dachau 

vom 25.04.1997 
zuletzt neu gefasst durch Beschluss des Kreistages vom 

 
 

§  1  
 

Aufgaben der Seniorenvertretung 
 
 
(1) Im Landkreis Dachau besteht zur Wahrnehmung der besonderen Belange 

der älteren Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises eine Senioren-
vertretung, die sich aus der Delegiertenversammlung und dem Seniorenbei-
rat zusammensetzt. 
Die Seniorenvertretung arbeitet überparteilich und überkonfessionell und ist 
verbandsunabhängig. 
 
 

(2) Die Delegiertenversammlung stellt die Verbindung zwischen den älteren 
Einwohner/innen und dem Seniorenbeirat dar. Durch sie werden Informatio-
nen und Anregungen an den Seniorenbeirat herangetragen. Durch die Dele-
gierten werden Informationen des Seniorenbeirates an die älteren Einwoh-
ner/innen weitergegeben. Die direkte Kontaktaufnahme von älteren Einwoh-
ner/innen zum Seniorenbeirat bleibt davon unberührt. 
Die Delegierten aus den einzelnen Landkreisbereichen sind zu einer engen 
Zusammenarbeit mit den in ihrem Bereich vorhandenen Einrichtungen der 
Altenpflege verpflichtet. 
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(3) Die Delegiertenversammlung wird mind. einmal jährlich durch den Senioren-
beirat unter Angabe einer Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist beträgt  
14 Tage. 
Die Delegiertenversammlung kann Empfehlungen an den Seniorenbeirat 
richten, über die dieser zu entscheiden hat. 
 
 

(4) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung wählen aus ihrer Mitte den Seni-
orenbeirat. Der Landkreisvertreter im Seniorenbeirat wird benannt. 
 
 

(5) Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, gegenüber der Kreisverwaltung des 
Landkreises Dachau die Interessen der älteren Einwohner/innen durch An-
träge, Anregungen, Anfragen, Empfehlungen und Stellungnahmen wahrzu-
nehmen. 
 
Darüber hinaus steht es dem Seniorenbeirat frei, die Zusammenarbeit mit 
den Wohlfahrtsverbänden zu pflegen, an die Gemeinden mit Anliegen heran-
zutreten, eigene Veranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen zu organi-
sieren, Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen zu besuchen und Öffent-
lichkeitsarbeit zu leisten, wobei die im Haushalt bereitgestellten Mittel nicht 
überschritten werden dürfen. 
 
 

(6) Der Seniorenbeirat besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und kann daher 
nicht Träger vermögensrechtlicher Ansprüche oder Verpflichtungen sein. 
 
 

(7) Soweit Belange älterer Menschen betroffen sind, erhält der/die Vorsitzende 
des Seniorenbeirats die Tagesordnung öffentlicher Sitzungen des Kreisaus-
schusses und des Kreistages. Über ein Vortragsrecht der/des Vorsitzenden 
des Seniorenbeirats in diesen Gremien entscheiden diese im Einzelnen. 
 
 

(8) Der Seniorenbeirat entsendet in die LandesSeniorenVertretung Bayern e.V. 
die/den Vorsitzende/n, in Vertretung  die/den 2. oder 3. Vorsitzende/n des 
Seniorenbeirats sowie zwei weitere Mitglieder des Seniorenbeirats als Dele-
gierte. Die Entsendung der zwei Seniorenbeiratsmitglieder und deren Stell-
vertreter als Delegierte dorthin entscheidet der Seniorenbeirat in einfacher 
Mehrheit der Stimmberechtigten. 
 
 

(9) Die Delegierten können ehrenamtlich in der Landesseniorenvertretung mitar-
beiten, erhalten jedoch von Seiten des Landkreises Dachau dafür keine Auf-
wandsentschädigung. 
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§  2  
 

Amtszeit 
 
 
(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Seniorenbeirats beträgt 4 Jahre, soweit nicht 

ein Fall des § 2 Abs. 5 vorliegt. *) 
 

(2) Die Amtszeit der Delegiertenversammlung beträgt auch 4 Jahre und beginnt 
mit der konstituierenden Sitzung, die des Seniorenbeirats mit der Annahme 
seiner Wahl. Der Seniorenbeirat tritt spätestens 4 Wochen nach seiner Wahl 
zu einer 1. Sitzung zusammen. 
 
 

(3) Für ein ausscheidendes Mitglied der Delegiertenversammlung rückt ein Ver-
treter der entsendenden Gruppierung nach. 
 
 

(4) Für ein ausscheidendes Mitglied des Seniorenbeirates rückt ein Ersatzmit-
glied der jeweiligen Gruppierung in der Reihenfolge der Ersatzleute (§ 9 Abs. 
7) nach. 
 
 

(5) Vor Ablauf seiner Amtszeit ruft der Seniorenbeirat zur Neubenennung von 
Delegierten zur Delegiertenversammlung auf. 
 
 

(6) Wenn die Neukonstitution nicht rechtzeitig erfolgen kann, führt der Senioren-
beirat nach Ablauf seiner Amtszeit die Geschäfte kommissarisch bis zu 6 
Monaten weiter. 

 
 

§  3  
 

Besetzung des Seniorenbeirates 
 
 
(1) Der Seniorenbeirat besteht aus 16 Mitgliedern. 

Mit insges. 10 Beiräten/innen sind vertreten: 
Die stationären Einrichtungen der Altenpflege, die Altenclubs, der Bayer. 
Landessportverband, der Verein der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinder-
ten und Rentner Deutschlands,  die/der Vorsitzende kommunaler Senioren-
beiräte, die/der Seniorenbeauftragte der Landkreisgemeinden und die nach § 
7 Abs. 3 aufgenommenen Mitglieder der Delegiertenversammlung. 
Mit 3 Beiräten/innen sind vertreten: 
Die Parteien und Wählergruppen des Kreistages. 
Mit 2 Beiräten/innen sind vertreten: 
Die freien Wohlfahrtsverbände. 
Mit 1 Beirat/Beirätin sind vertreten: 
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Der Landkreis Dachau. 
Die Verbandsvertreter/innen und der/die Vertreter/in des Landkreises sind 
nicht an eine Altersgrenze gebunden. In der Delegiertenversammlung und im 
Seniorenbeirat haben sie kein Stimmrecht. 
 
 

(2) Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mitte in einfacher und geheimer Wahl 
den/die Vorsitzende/n und zwei Stellvertreter/in. 

 
 

§  4  
 

Geschäftsgang und Verfahren 
 
 
(1) Delegiertenversammlung und Seniorenbeirat beschließen eine Geschäfts-

ordnung für ihren jeweiligen Aufgabenbereich. 
 
Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet der/die Vorsitzende die Sitzung und 
verteilt die Geschäfte an die Mitglieder des Seniorenbeirates. 
 
 

(2) Der Seniorenbeirat beschließt in Sitzungen. Er ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder geladen sind und die Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. 
 
 

(3) Anträge, Anregungen, Anfragen, Empfehlungen und Stellungnahmen des 
Seniorenbeirates werden in offener Abstimmung mit Mehrheit der Abstim-
menden beschlossen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Wah-
len finden in geheimer Abstimmung statt. 
 
 

(4) Die Beschlüsse des Seniorenbeirates werden von der/dem Vorsitzenden 
dem Landkreis Dachau oder in Gemeindeangelegenheiten der zuständigen 
Gemeinde zugeleitet. 
Der Landkreis Dachau ist gehalten, die Beschlüsse zügig zu behandeln und  
einer Entscheidung zuzuführen. 

 
 

§  5  
 

Vertretung des Seniorenbeirates 
 
 
Der/Die Vorsitzende des Seniorenbeirates vertritt den Seniorenbeirat nach außen 
und sorgt für die Durchführung seiner Beschlüsse. 
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§  6  
 

Entschädigung 
 
 
(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist der Seniorenbeirat angemessen auszustat-

ten. Die hierfür notwendigen Mittel sind vom Landkreis Dachau bereit zu stel-
len. 
 
 

(2) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung und des Seniorenbeirates arbei-
ten ehrenamtlich. Sie erhalten ihre Sachkosten erstattet. Daneben erhalten 
sie Sitzungsgelder nach den jeweils im Landkreis Dachau geltenden Be-
stimmungen und Sätzen. 

 
 

§  7  
 

Benennungsverfahren der Delegierten 
 
 
(1) Berechtigt, Delegierte in die Delegiertenversammlung zu entsenden, sind: 

 

 die im Landkreis Dachau tätigen Altenclubs je einen, 
 

 die stationären Einrichtungen der Altenpflege im Landkreis Dachau  
je einen, 
 

 im Landkreis Dachau tätigen Wohlfahrtsverbände je einen, 
 

 der Bayer. Landessportverband (BLSV) je einen, 
 

 der Verein der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner 
Deutschlands (VdK) je einen, 
 

 der Landkreis Dachau einen, 
 

 die im Kreistag vertretenden Parteien und Wählergruppen 10. 

  
die/der Vorsitzende von kommunalen Seniorenbeiräte je einen 

  
die/der Seniorenbeauftragte der Landkreisgemeinden je einen 
 
 

(2) Als Altenclub gelten Zusammenschlüsse von mind. 15 Personen über 60 
Jahre, die sich regelmäßig, jedoch mind. 1 x monatlich treffen und einem 
Wohlfahrtsverband oder ähnlichen Gruppierungen angeschlossen sind. 
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(3) Über die Teilnahme weiterer Personen und Organisationen entscheidet der  
Seniorenbeirat. 
 
 

(4) Für jede/n Delegierte/n soll ein/e Vertreter/in benannt werden. 
 
 

(5) Die Delegiertenversammlung besteht aus max. 60 Mitgliedern. 
 
 

§  8  
 

Benennbarkeit 
 
 
Als Delegierte/n in der Delegiertenversammlung kann benannt werden, wer das  
60. Lebensjahr vollendet und seinen Hauptwohnsitz im Landkreis Dachau hat. 
Ausgenommen von diesem Erfordernis sind die Delegierten der Wohlfahrtsver-
bände und des Landkreises Dachau sowie die Seniorenbeauftragten der Gemein-
den. 

 
 

§  9  
 

Wahl des Seniorenbeirates 
 
 
(1) Der Landkreis Dachau stellt Wahlleiter/in und Schriftführer/in für die Wahl 

des Seniorenbeirates. 
 
 

(2) Die Delegierten der stationären Einrichtungen der Altenpflege und der Alten-
clubs sowie des Bayer. Landessportverbandes, des Vereins der Kriegs- und 
Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschlands, die/der Vorsitzen-
de kommunaler Seniorenbeiräte, die/der Seniorenbeauftragte der Landkreis-
gemeinden sowie die nach § 7 Abs. 3 aufgenommenen Mitglieder der Dele-
giertenversammlung benennen insgesamt mind. 15 Kandidaten/innen aus ih-
rer Mitte. 
Die Delegierten der Parteien und Wählergruppen stellen sich insgesamt zur 
Wahl. 
Die Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege stellen sich 
ebenfalls insgesamt zur Wahl.  
 
 

(3) Die Durchführung der Wahl obliegt dem Wahlleiter. Die Wahl ist geheim. 
 
 

(4) Jede/r Delegierte hat max. 15 Stimmen. Er kann einem Kandidaten nicht 
mehr als eine Stimme geben. Davon entfallen auf die Gruppe der Delegierten 
der Altenclubs und Altenheime, des Bayer. Landessportverbandes, des Ver-
eins der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutsch-
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lands,  die/der Vorsitzende kommunaler Seniorenbeiräte, die/der Senioren-
beauftragte der Landkreisgemeinden und der nach § 7 Abs. 3 aufgenomme-
nen Mitglieder der Delegiertenversammlung insgesamt max. 10 Stimmen, auf 
die Gruppe der Partei- und Wählergruppenvertreter/innen höchstens 3 Stim-
men und auf die Vertreter/innen der Trägervertreter/innen höchstens 2 Stim-
men. 
 
 

(5) Die Delegiertenversammlung wählt den Seniorenbeirat in drei Wahlgängen 
aus den jeweiligen Gruppierungen. 
 
 

(6) Gewählt sind die Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. 
 
 

(7) Die nicht gewählten Kandidaten sind in der Reihenfolge des Absatzes 6 Er-
satzleute der Gewählten. Auch hier entscheidet bei Stimmengleichheit das 
Los. Der Losentscheid wird unmittelbar nach der Wahl durchgeführt. 
 
 

(8) Kann innerhalb einer Gruppierung im ersten Wahlgang die zur Bildung des 
Seniorenbeirates und der Stellvertreter erforderliche Personenzahl nicht er-
reicht werden, wird die Wahl für die fehlenden Personen wiederholt. 
 
 

(9) Der Wahlleiter ermittelt im Anschluss an die Wahl das Wahlergebnis und 
stellt es fest. 
 
 

(10) Das Wahlergebnis wird vom Landkreis Dachau öffentlich bekanntgeben. 
 
 

(11) Ungültig sind Stimmzettel, 
 
1. die ganz durchgestrichen oder durchgerissen sind; 

 
2. die auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet sind; 

 
3. die außer der vorgeschriebenen oder zulässigen Kennzeichnung des 

Gewählten noch Zusätze erhalten. 
 
 

(12) Ungültig ist die Stimmabgabe 
 
1. wenn und insoweit der Wille des Wählers nicht mit Bestimmtheit zu er-

mitteln ist; 
 

2. wenn der Wähler einem Bewerber mehr als eine Stimme gibt. 
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§  1 0  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Bekanntmachungen im Sinne dieser Satzung sind mit der Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Landkreises Dachau bewirkt. 

 
 

§  1 1  
 

Übergangsbestimmung 
 
 
Die Vorschriften dieser Satzung finden außer § 3 und § 7 auf die bereits gewählte 
Seniorenvertretung ihre Anwendung. 

 
 

§  1 2  
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Satzung tritt am Tage der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Dachau,  
 
 
 
 
 
gezeichnet 

Hansjörg Christmann 
Landrat 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 52 
Ja-Stimmen: 52 
Nein-Stimmen: 0 
(bei kurzzeitiger Abwesenheit von einem Kreisrat) 
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*) Protokollergänzung: 
 
§ 2 Abs. 1 der Satzung über die Seniorenvertretung für den Landkreis Dachau muss rich-
tig lauten: 
Die Amtszeit der Mitglieder des Seniorenbeirats beträgt 4 Jahre, soweit nicht ein Fall des 
§ 2 Abs. 6 vorliegt. 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 6  
 
Neugründung Tourismusverband Oberbayern München e.V. 
    

 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde wegen formaler Probleme bei der Verbands-
gründung abgesetzt. 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 7  
 
Weiterentwicklung der Gymnasialplanung; 
Errichtung eines vierten Gymnasiums im Landkreis Dachau 
- Antragstellung beim Freistaat Bayern (Antrag der CSU-Kreistagsfraktion 
vom 10.05.2013) 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, beim Freistaat Bayern die Genehmigung zum 

Errichten eines vierten Gymnasiums im Landkreis Dachau in gebundener 
Ganztagsform zunächst am Standort der Außenstelle des Josef-Effner-
Gymnasiums Dachau, Steinstraße 3, Dachau, zu beantragen. 

 
3. Der Landkreis Dachau erklärt sich bereit, die Sachaufwandsträgerschaft nach 

dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz für ein weiteres staatliches Gym-
nasium zu übernehmen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 48 
Ja-Stimmen: 48 
Nein-Stimmen: 0 
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Vor Abstimmung zu Ziffern 4. und 5. merkt der Vorsitzende aus Sicht der Verwal-
tung an, es bleibe bei der schriftlich vorgelegten Beschlussempfehlung der Ver-
waltung und des Kreisausschusses mit Präferenz des Standortes Karlsfeld. Damit 
verbunden sei eine klare Absage für einen anderen Standort. 
 
 
Beschluss: 
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, mögliche S-Bahnnahe Standorte in Karlsfeld 

und Dachau für einen weiteren Gymnasialneubau näher zu untersuchen bzw. 
zu bewerten und den Kreisgremien zur Beratung und endgültigen Entschei-
dung vorzulegen. 

 
5. Der Antrag der CSU-Kreistagsfraktion vom 10.05.2013 – soweit er die Errich-

tung eines vierten Landkreisgymnasiums betrifft – ist vorläufig als behandelt 
anzusehen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 48 
Ja-Stimmen: 40 
Nein-Stimmen: 8 
 
 
Der Vorsitzende dankt Herrn Abteilungsleiter 6, Stefan Löwl, für die geleistete 
Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. 
 
 
Der Vorsitzende dankt der Presse für die Teilnahme, schließt den öffentlichen 
Teil der Sitzung um 12:06 Uhr und leitet in den nicht öffentlichen Teil über. 
 
 
 
 
 

 
 
Vorsitzender 

Hansjörg Christmann  
Landrat 
 
 
Schriftführerin 

Andrea Hartl  
Verwaltungsfachangestellte 
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